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Vorwort

Der kirchliche Friedhof ist der Ort, 
an dem die christliche Gemeinde ihre 
Verstorbenen würdig bestattet. 

Er ist  für alle, die ihn betreten, ein 
Ort  der Besinnung und des persönli-
chen Gedenkens an die Toten und an 
die Begrenztheit des eigenen Lebens.

An seiner Gestaltung wird sichtbar, 
wie der Verstorbenen in Liebe ge-
dacht  wird und bei ihrem Gedächtnis 
der christliche Glaube mit der ge-
meinsamen christlichen Auferste-
hungshoffnung lebendig ist. 
Alle Arbeit auf dem Friedhof erhält 
so ihren Sinn und ihre Ausrichtung 
als ein Dienst an den Gemeindeglie-
dern wie auch an Menschen, die 
nicht der Landeskirche angehören. 

Die Gestaltung und Pflege des Fried-
hofes erfordern besondere Sorgfalt, 
damit die persönliche Würde der To-
ten wie der Lebenden gewahrt  wird 
und die Bestattungskultur in der Ge-
sellschaft erhalten bleibt.

Meerane, im August 2009
Pfarrer z. A. Dr. Martin Teubner





I. 
Allgemeines

§ 1
Leitung und Verwaltung 

des Friedhofes

(1) Die Friedhöfe Meerane und Sei-
feritz stehen im Eigentum des 
Kirchenlehns Meerane. Träger ist 
die Evangelisch-Lutherische 
Kirchgemeinde „St. Martin“ 
Meerane. Der Friedhof ist eine 
unselbständige Anstalt des öf-
fentlichen Rechts.

(2) Leitung, Verwaltung und Auf-
sicht  liegen beim Kirchen-
vorstand.

(3) Die Verwaltung des Friedhofes 
richtet sich nach dieser Friedhof-
sord-nung, den sonstigen kirchli-
chen Be-stimmungen und den 
staatlichen Vorschriften.

(4) Aufsichtsbehörde ist  das Evange-
lisch-Lutherische Regionalkir-
chenamt Chemnitz.

(5) Im Zusammenhang mit einer 
Bestattung, der Verleihung, Ver-
längerung oder Übertragung des 
Nutzungsrechts an einer Grab-
stätte, einer Genehmigung zur 
Errichtung eines Grabmals oder 
sonstiger baulicher Anlagen, ei-
ner Zulassung von Gewerbetrei-

benden sowie mit der Erhebung 
von Gebühren und Entgelten 
werden die dafür erforderlichen 
personenbezogenen Daten erho-
ben, verarbeitet und genutzt.

§ 2
Benutzung des Friedhofes

(1)  Der Friedhof ist bestimmt zur 
Bestattung der Gemeindeglieder 
der Evangelisch-Lutherischen 
Kirchgemeinde „St. Martin“ 
Meerane sowie aller Personen, 
die bei ihrem Ableben ihren 
Wohnsitz im Bereich der politi-
schen Gemeinde Meerane hatten 
oder ein Recht auf Bestattung in 
einer bestimmten Grabstätte be-
saßen.

(2) Ausnahmen bedürfen der schrift-
lichen Genehmigung des Fried-
hofsträgers.

§ 3
Schließung und Entwidmung

(1) Der Friedhof, einzelne Fried-
hofsteile oder einzelne Grabstät-
ten können aus einem wichtigen 
Grund beschränkt  geschlossen, 
geschlossen und entwidmet wer-
den.

(2) Nach der beschränkten Schlie-
ßung werden Nutzungsrechte 
nicht mehr verliehen. Eine Ver-
längerung von Nutzungsrechten 
erfolgt lediglich zur Anpassung 
an die Ruhezeit. Bestattungen 
dürfen nur noch in Grabstätten 



stattfinden, an denen im Zeit-
punkt der beschränkten Schlie-
ßung noch Nutzungsrechte bes-
tehen, sofern die Grabstätten 
noch nicht belegt sind oder so-
fern zu dem genannten Zeitpunkt 
die Ruhezeiten abgelaufen wa-
ren. Eingeschränkt werden kann 
auch der Kreis der Bestattungs-
berechtigten.

(3) Nach der Schließung dürfen 
Bestattungen nicht mehr vorge-
nommen werden.

(4) Durch die Entwidmung wird die 
Eigenschaft  als Ruhestätte der 
Verstorbenen aufgehoben. Die 
Entwidmung wird erst ausge-
sprochen, wenn keine Nutzungs-
rechte mehr bestehen, sämtliche 
Ruhezeiten abgelaufen sind und 
eine angemessene Pietätsfrist 
vergangen ist.

§ 4
Beratung

Der Nutzungsberechtigte kann sich 
zwecks Auskunftserteilung und 
Beratung in allen Fragen, die 
sich auf die Gestaltung von 
Grabmal und Grabstätte ein-
schließlich deren Bepflanzung 
beziehen, an den Friedhofsträger 
/ die Friedhofsverwaltung wen-
den.

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof 

der Würde des Ortes entspre-
chend zu verhalten. Die Anord-
nungen des Friedhofspersonals 
sind zu befolgen.

(2) Der Friedhof ist für Besucher 
geöffnet:

a) in den Monaten März bis Okto-
ber von 7.00 bis 21.00 Uhr,

b) in den Monaten November bis 
Februar von 8.00 bis 17.00 Uhr. 

(3) Kinder unter 10 Jahren dürfen 
den Friedhof nur in Begleitung 
und Verantwortung Erwachsener 
betreten.

(4) Der Friedhofsträger kann das Be-
treten des Friedhofes oder ein-
zelner Friedhofsteile aus beson-
derem Anlass vorübergehend 
untersagen.

(5) Auf dem Friedhof ist es nicht ge-
stattet:

a) die Wege mit  Fahrzeugen aller 
Art  oder Sportgeräten zu befah-
ren; Kinderwagen, Rollstühle 
und Fahrzeuge der Friedhofs-
verwaltung sind ausgenommen. 

b) Waren aller Art, insbesondere 
Blumen und Kränze, sowie ge-
werbliche Dienste anzubieten 
und dafür zu werben,

c) an Sonn- und Feiertagen und in 
der Nähe einer Bestattung an 
Werktagen störende Arbeiten 
auszuführen,

d) gewerbsmäßig zu fotografieren 
oder zu filmen,

e) Druckerzeugnisse ohne Geneh-
migung zu verteilen,

f) Abraum und Abfälle usw. außer-
halb der dafür bestimmten Plätze 
abzulegen,

g) den Friedhof und seine Einrich-
 



tungen und Anlagen zu verunrei-
nigen oder zu beschädigen, Ein-
friedungen und Hecken zu über-
steigen und Rasenflächen, Grab-
stätten  und Grabeinfassungen 
unberechtigt  zu betreten, Blumen 
und Zweige auf fremden Gräbern 
und außerhalb der Gräber zu 
pflücken,

h) zu lärmen, zu spielen oder sich 
sportlich zu betätigen,

i) Hunde ohne Leine laufen zu las-
sen, Hundekot ist zu beseitigen,

j) außerhalb von Bestattungen ohne 
Genehmigung Ansprachen zu 
halten und Musik darzubieten,

k) Einweckgläser, Blechdosen und 
ähnliche Gefäße als Vasen oder 
Schalen zu verwenden,

l) Unkrautvernichtungsmittel , 
chemische Schädlingsbekämp-
fungs- und Reinigungsmittel an-
zuwenden.

(6) Die Friedhofsverwaltung kann 
Ausnahmen zulassen, soweit sie 
mit  dem Zweck des Friedhofes 
und der Ordnung auf ihm ver-
einbar sind. Erforderliche Ge-
nehmigungen sind rechtzeitig bei 
der Friedhofsverwal- tung einzu-
holen.

§ 6
Gewerbliche Arbeiten 

auf dem Friedhof

(1)  Bildhauer, Steinmetzen, Gärtner, 
Bestatter und sonstige Gewerbe-
treibende bedürfen zur Ausübung 
der entsprechenden gewerblichen 
Tätigkeiten auf dem Friedhof der 

vorherigen Zulassung durch den 
Friedhofsträger, der den Rahmen 
der Tätigkeit festlegt. Die Zulas-
sung ist  beim Friedhofsträger 
schriftlich zu beantragen.

(2) Zugelassen werden nur solche 
Gewerbetreibende, die in fachli-
cher, betrieblicher und persönli-
cher Hinsicht  zuverlässig sind 
und die Fr iedhofsordnung 
schriftlich anerkennen.

(3) Bildhauer, Steinmetzen und 
Gärtner oder ihre fachlichen Ver-
treter müssen darüber hinaus die 
Meisterprüfung in ihrem Beruf 
abgelegt oder eine anderweitig 
gleichwertige fachliche Qualifi-
kation erworben haben. Bildhau-
er und Steinmetzen müssen ent-
sprechend ihrem Berufsbild in 
die Handwerksrolle eingetragen 
sein.

(4) Bestatter müssen als Gewerbe-
treibende zugelassen sein und 
sollen eine berufsspezifische 
Fachprüfung abgelegt haben.

(5) Sonstigen Gewerbetreibenden 
kann die Ausübung anderer als 
im Absatz 1 genannter Tätigkei-
ten gestattet werden, wenn dies 
mit  dem Friedhofszweck zu ver-
einbaren ist. Absätze 2 und 7 
gelten entsprechend.

(6) Der Friedhofsträger kann im 
Einzelfall Ausnahmen zulassen, 
soweit  ihnen keine gesetzlichen 
Regelungen oder Verordnungen 
entgegenstehen.

(7) Der Friedhofsträger macht die 
Zulassung davon abhängig, dass 
der Antragsteller einen für die 
Ausübung seiner Tätigkeit  aus-



reichenden Haftpflichtversiche-
rungsschutz nachweist.

(8) Die Zulassung erfolgt durch 
schriftlichen Bescheid und Aus-
stellung einer Berechtigungskar-
te. Die zugelassenen Gewerbe-
treibenden haben für ihre Be-
diensteten einen Bediensteten-
ausweis auszustellen. Die Zulas-
sung und der Bedienstetenaus-
weis sind dem aufsichtsberech-
tigten Friedhofspersonal auf Ver-
langen vorzuzeigen. Die Zulas-
sung kann befristet werden.

(9) Der Friedhofsträger kann die 
Zulassung der Gewerbetreiben-
den , d ie wiederho l t  ode r 
schwerwiegend gegen die Vor-
schriften der Friedhofsverwal-
tung verstoßen oder bei denen 
die Voraussetzungen der Absätze 
2 und 3 ganz oder teilweise nicht 
mehr gegeben sind, auf Zeit  oder 
Dauer durch schriftlichen Be-
scheid entziehen.

(10) Mit Grabmalen und Grabbe-
pflanzungen darf nicht  geworben 
werden. Grabmale dürfen daher 
nicht mit  Firmenanschriften ver-
sehen werden. Eingehauene, 
nicht farbige Firmennamen bis 
zu einer Schrifthöhe von max. 
drei Zentimetern sind jedoch an 
der Seite oder Rückseite in den 
unteren 15 cm zulässig. Steck-
schilder zur Grabkennzeichnung 
für die Grabpflege mit  voller 
Firmenanschrift  der Friedhofs-
gärtner sind nicht zulässig.

(11) Die Gewerbetreibenden haften 
für alle Schäden, die sie oder 
ihre Mitarbeiter im Zusammen-

hang mit  ihrer Tätigkeit auf dem 
Friedhof verursachen. Die für die 
Arbeiten erforderlichen Werk-
zeuge und Materialen dürfen auf 
den Friedhöfen nur vorüberge-
hend und nur an Stellen gelagert 
werden, an denen sie nicht  stö-
ren. Bei Beendigung oder bei 
mehrtägiger Unterbrechung der 
Arbeit sind die Arbeits- und die 
Lagerplätze wieder in den frühe-
ren Zustand zu bringen. Die Ge-
werbetreibenden dürfen auf den 
Friedhöfen keinerlei Abraum 
ablagern. Gewerbliche Geräte 
dürfen nicht an oder in den Was-
serentnahmestellen der Friedhöfe 
gereinigt werden. Die beim Aus-
hub von Fundamenten anfallende 
Erde ist  auf dem Friedhof an der 
dafür von der Friedhofsverwal-
tung vorgesehenen Ablagestelle 
(Kompostierplatz) zu deponie-
ren. 

(12) Die Tätigkeit Gewerbetreibender 
auf dem Friedhof beschränkt  sich 
auf die Dienstzeit  der Friedhofs-
verwaltung.

§ 7
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes 
und seiner Einrichtungen werden 
Gebühren nach der kirchenauf-
sichtlich bestätigten Gebühren-
ordnung erhoben.

 



II. 
Bestattungen und Feiern

A. 
Bestattungen und 

Benutzerbestimmungen für 
Feier- und Leichenhallen

§ 8
Bestattungen

(1) Die kirchliche Bestattung ist eine 
gottesdienstliche Handlung. Den 
Zeitpunkt  legt die Friedhofsver-
waltung im Einvernehmen mit 
den Angehörigen und dem 
zuständigen Pfarrer fest.

(2) Die Bestattung durch einen ande-
ren Pfarrer bedarf der Zustim-
mung des zuständigen Pfarrers. 
Die landeskirchlichen Bestim-
mungen über die Erteilung eines 
Abmeldescheines (Dimissoriale) 
bleiben unberührt.

(3) Den Zeitpunkt  der nichtkirchli-
chen Bestattungen legt der 
Friedhofsträger im Einverneh-
men mit den Angehörigen fest.

(4) Stille Bestattungen werden nur in 
Anwesenheit eines Beauftragten 
des Friedhofsträgers vorgenom-
men.

(5) Trauerfeiern mit  Leichenbestat-
tung sowie Trauerfeiern mit an-
schließender Überführung des 
Leichnams in ein Krematorium 
finden auf dem Meeraner Fried-
hof im allgemeinen dienstags 



und donnerstags  statt.
  Trauerfeiern mit Urnenbeiset-

zung sowie stille Urnenbeiset-
zungen finden im allgemeinen 
freitags statt. Für Urnenbeiset-
zungen ohne Trauerfeiern wer-
den die Zeiten in Abhängigkeit 
gleichzeitig stattfindender Trau-
erfeiern festgelegt. Finden keine 
Trauerfeiern gleichzeitig statt, 
werden die Zeiten in einem halb-
stündigen Abstand festgelegt.

  Die Zeiten für Trauerfeiern auf 
dem Meeraner Friedhof werden 
im allgemeinen auf dem Vormit-
tag, beginnend um 9.00 Uhr und 
weiter im einstündigen Abstand 
festgelegt.

  Die letzte Bestattung findet  im 
allgemeinen 13.00 Uhr statt.

§ 9
Anmeldung der Bestattung

(1) Die Bestattung ist unverzüglich 
bei dem Friedhofsträger unter 
Vorlage der Bescheinigung des 
Standesamtes für die Beurkun-
dung des Todesfalles oder eines 
Beerdigungserlaubnisscheines 
der Ordnungsbehörde anzumel-
den. Die Anmeldung der Bestat-
tung findet in der Friedhofsver-
waltung statt. Soll die Bestattung 
in einer vorzeitig erworbenen 
Grabstätte erfolgen, ist  das Nut-
zungsrecht  nachzuweisen. Bei 
Aschenbestattungen ist  zusätz-
lich die Einäscherungsbescheini-
gung vorzulegen.

(2) Für die Anmeldung sind die Vor-

drucke der Friedhofsverwaltung 
zu verwenden. Dabei ist  die An-
meldung der Bestattung durch 
die antragstellende Person zu 
unterzeichnen. Ist die antragstel-
lende Person nicht  nutzungsbe-
rechtigt  an der Grabstätte, so hat 
auch der Nutzungsberechtigte 
durch seine Unterschrift  sein 
Einverständnis zu erklären. Ist 
der Nutzungsberechtigte einer 
vorhandenen Wahlgrabstätte 
verstorben, so hat der neue Nut-
zungsberechtigte durch Unter-
schrift die Übernahme des Nut-
zungsrechts in der Anmeldung 
schriftlich zu beantragen.

(3) Wird eine Bestattung nicht  recht-
zeitig mit den erforderlichen Un-
terlagen angemeldet, so ist der 
Friedhofsträger berechtigt, den 
Bestattungstermin bis zur Vorla-
ge der erforderlichen Angaben 
und Unterlagen auszusetzen. 
Werden die erforderlichen Unter-
schriften nicht geleistet, können 
Bestattungen nicht verlangt wer-
den.

§ 10
Leichenhalle/Leichenkammer

(1)  Die Leichenhalle/Leichenkam-
mer dient  zur Aufbewahrung der 
Verstorbenen bis zu deren Best-
attung. Die Halle/Kammer und 
die Särge dürfen nur im Einver-
nehmen mit dem Friedhofsträger 
geöffnet und geschlossen wer-
den. Särge sind rechtzeitig vor 
Beginn der Trauerfeier oder der 

 



Bestattung endgültig zu schlie-
ßen.

(2) Särge, in denen an meldepflich-
tigen Krankheiten Verstorbene 
liegen, dürfen nur mit Genehmi-
gung des zuständigen Gesund-
heitsamtes geöffnet werden.

(3) Die Grunddekoration der Lei-
chenkammern besorgt der Fried-
hofsträger. Zusätzliche Dekorati-
onen sind mit  dem Friedhofsträ-
ger abzustimmen.

(4) Bei der Benutzung der Leichen-
halle/Leichenkammer ist zu re-
spektieren, dass diese sich auf 
einem kirchlichen Friedhof be-
findet.

§ 11
Feierhalle/Friedhofskapelle

(1) Die Feierhalle/Friedhofskapelle 
dient bei der kirchlichen Bestat-
tung als Stätte der christlichen 
Verkündigung.

(2) Bei der Benutzung der Feierhal-
le/Friedhofskapelle für Verstor-
bene, die keiner christlichen Kir-
che angehörten, ist  der Charakter 
dieser kirchlichen Verkündi-
gungsstätte zu respektieren. 
Christliche Symbole dürfen nicht 
verdeckt, verändert  oder entfernt 
werden.

(3) Während der Trauerfeier bleibt 
der Sarg geschlossen. Das Auf-
stellen des Sarges in der Feier-
halle/Friedhofskapelle kann un-
tersagt werden, wenn der Vers-
torbene an einer meldepflichti-
gen Krankheit gelitten hat oder 

sonstige gesundheitliche Beden-
ken dagegen stehen.

(4) Die Grunddekoration der Feier-
halle/Friedhofskapelle besorgt 
der Friedhofsträger. Zusätzliche 
Dekorationen sind mit  dem 
Friedhofsträger abzustimmen.

§ 12
Andere Bestattungsfeiern 

am Grabe

Bestattungsfeiern, Ansprachen und 
Niederlegung von Grabschmuck 
am Grab ist zu respektieren, dass 
sich das Grab auf einem kirchli-
chen Friedhof befindet.

§ 13
Musikalische Darbietungen

(1) Musik- und Gesangsdarbietun-
gen in der Feierhalle/Friedhofs-
kapelle und auf dem Friedhof 
bedürfen bei der kirchlichen 
Trauerfeier der Zustimmung des 
Pfarrers, in anderen Fällen der 
des Friedhofsträgers.

(2) Feierlichkeiten sowie Musikdar-
bietungen auf dem Friedhof au-
ßerhalb einer Bestattungsfeier 
bedürfen der Genehmigung des 
Friedhofsträgers.



B. 
Bestattungsbestimmungen

§ 14
Ruhefristen

(1) Die Ruhefrist für Leichen und 
Aschen beträgt 20 Jahre. 

(2) Die Mindestruhezeit  beträgt  bei 
Fehlgeborenen und bei  Kindern, 
die tot geboren oder vor Vollen-
dung des zweiten Lebensjahres 
gestorben sind, zehn Jahre, bei 
Kindern, die vor Vollendung des 
13. Lebensjahres gestorben sind, 
mindestens 15 Jahre.

§ 15
Grabgewölbe

(1) Das Ausmauern und Betonieren 
von Gräbern sowie die Neuanla-
ge von Grüften und Grabkam-
mern sind nicht zulässig.

(2) In vorhandene baulich intakte 
Grüfte dürfen Urnen beigesetzt 
werden, Särge, sofern keine hy-
gienischen Vorschriften entge-
genstehen. Der Nutzungsberech-
tigte ist verpflichtet, für den bau-
lichen Erhalt  der Gruftanlage zu 
sorgen. Im Übrigen gilt § 27 ent-
sprechend.

§ 16
Ausheben der Gräber

(1) Die Gräber werden von dem 
Friedhofsträger oder in dessen 
Auftrag ausgehoben und wieder 
geschlossen.

(2) Entsprechend der Festlegung des 
zuständigen Gesundheitsamtes 
beträgt die Erdüberdeckung der 
einzelnen Gräber bis zur Erd-
oberfläche (ohne Grabhügel) von 
Oberkante Sarg mindestens 0,70 
m, von Obergrenze Urne min-
destens 0,50 m.

(3) Die Gräber für Leichenbestat-
tungen müssen voneinander 
durch mindestens 0,30 m starke 
gewachsene Erdwände getrennt 
sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat 
Grabzubehör vor einer Bestat-
tung entfernen zu lassen. Sofern 
beim Ausheben der Gräber 
Grabmale, Fundamente oder 
Grabzubehör durch die Fried-
hofsverwaltung entfernt  werden 
müssen, sind die dadurch entste-
henden Kosten durch den Nut-
zungsberechtigten zu tragen oder 
der Friedhofsverwaltung zu er-
statten.

§ 17
Belegung, Wiederbelegung, 

Graböffnung

(1) In einem Sarg darf nur ein 
Leichnam bestattet werden. Es 
ist jedoch zulässig, den Leich-
nam einer Mutter und ihres neu-

 



geborenen Kindes oder die 
Leichname zweier gleichzeitig 
verstorbener Geschwister im Al-
ter bis zu einem Jahr in einem 
Sarg zu bestatten.

(2) Die Beisetzung konservierter 
Leichname ist nicht zulässig.

(3) Vor Ablauf der in dieser Fried-
hofsordnung festgesetzten Ruhe-
zeiten darf ein Grab nicht wieder 
belegt werden.

(4) Wenn beim Ausheben eines Gra-
bes zur Wiederbelegung Sargtei-
le, Gebeine oder Urnenreste ge-
funden werden, sind diese unter 
der Sohle des neu aufgeworfenen 
Grabes zu versenken. Werden 
noch nicht  verweste Leichenteile 
vorgefunden, so ist  das Grab so-
fort  wieder zu schließen und als 
Bestattungsstätte für Leichname 
für die erforderliche Zeit zu sper-
ren.

(5) Die Öffnung einer Grabstätte ist 
– abgesehen von der richterli-
chen Leichenschau – nur mit 
Genehmigung des Friedhofsträ-
gers und des zuständigen Ge-
sundheitsamtes zulässig. § 18 
Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 18
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grund-
sätzlich nicht gestört werden.

(2) Umbettungen von Leichnamen 
und Aschen bedürfen der vorhe-
rigen schriftlichen Zustimmung 
des Friedhofsträgers und des Ge-
sundheitsamtes. Die Zustim-

mung kann nur bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes erteilt 
werden. Umbettungen aus einer 
Reihengrabstätte in eine andere 
Reihengrabstätte des gleichen 
Friedhofes sind nicht  zulässig, 
ausgenommen sind Umbettungen 
von Amts wegen.

(3) Alle Umbettungen erfolgen nur 
auf schriftlichen Antrag. An-
tragsberechtigt ist  der Nutzungs-
berechtigte. Bei allen Umbettun-
gen muss das Einverständnis des 
Ehegatten, der Kinder und der 
Eltern des Verstorbenen durch 
schriftliche Erklärung nachge-
wiesen werden.

(4) Umbettungen werden vom 
Friedhofspersonal / Beauftragten 
des Friedhofsträgers durchge-
führt. Der Zeitpunkt der Umbet-
tung wird vom Friedhofsträger 
festgesetzt. Umbettungen von 
Särgen finden grundsätzlich nur 
in den Monaten Dezember bis 
März statt. Im Zeitraum von 
zwei Wochen bis zu sechs Mona-
ten nach dem Tod werden Um-
bettungen von Särgen nur auf-
grund einer richterlichen Anord-
nung ausgeführt.

(5) Die Kosten der Umbettung hat 
der Antragsteller zu tragen. Das 
gilt  auch für den Ersatz von 
Schäden, die an der eigenen 
Grabstätte sowie an Nachbar-
grabstätten und Anlagen durch 
eine Umbettung zwangsläufig 
entstehen.

(6) Der Ablauf der Ruhezeit wird 
durch eine Umbettung nicht un-
terbrochen oder gehemmt.



(7) Grabmale und Pflanzen können 
umgesetzt  werden, wenn sie den 
Gestaltungsbestimmungen des 
neuen Grabfeldes entsprechen.

(8) Leichen und Aschen zu anderen 
als Umbettungszwecken wieder 
auszugraben, bedarf einer rich-
terlichen oder behördlichen An-
ordnung.

§ 19
Särge, Urnen und Trauergebinde

(1) Särge sollen nicht länger als 2,10 
m, die Kopfenden einschließlich 
der Sargfüße nicht  höher als 0,80 
m und nicht  breiter als 0,70 m 
sein. Sind in Ausnahmefällen 
größere Särge erforderlich, ist 
die Genehmigung des Friedhofs-
trägers bei der Anmeldung der 
Bestattung einzuholen.

(2) Särge, Urnen und Überurnen 
müssen so beschaffen sein, dass 
die chemische, physikalische 
oder biologische Beschaffenheit 
des Bodens und des Grundwas-
sers nicht  nachteilig verändert 
wird und bei Särgen die Verwe-
sung der Leichen innerhalb der 
Ruhezeit ermöglicht wird. 

(3) Die Särge müssen festgefügt und 
so abgedichtet  sein, dass jedes 
Durchsickern von Leichenflüs-
sigkeit vor ihrer Bestattung aus-
geschlossen ist. Särge, Sargaus-
stattungen und -beigaben, Sarg-
abdichtungen, Urnen und Über-
urnen sowie Totenbekleidung 
müssen zur Vermeidung von Bo-
den- und Umweltbelastungen aus 

Werkstoffen hergestellt sein, die 
im Zeitraum der festgelegten 
Ruhezeit  leicht verrotten. Sie 
dürfen keine PVC-, PE-, PCP-, 
formaldehydabspaltenden, nitro-
zellulosehaltigen oder sonstigen 
umweltgefährdenden Lacke oder 
Zusätze enthalten. Die Kleidung 
der Leiche soll nur aus Papier-
stoff und Naturtextilien bestehen.

(4) Trauergebinde und Kränze müs-
sen aus natürlichem, biologisch 
abbaubarem Material hergestellt 
sein. Kunststoffe sind auch als 
Verpackungsmaterial nicht  zuläs-
sig.

 



III. 
Grabstätten

A. 
Allgemeine Bestimmungen

§ 20
Vergabebestimmungen

(1) Nutzungsrechte an Grabstätten 
werden unter den in dieser Ord-
nung aufgestellten Bedingungen 
vergeben. An ihnen bestehen nur 
zeitlich begrenzte Rechte gemäß 
dieser Ordnung. Die Grabstätten 
bleiben Eigentum des Friedhofs-
trägers.

(2) Bei Neuvergabe von Nutzungs-
rechten muss der künftige Nut-
zungsberechtigte das Nutzungs-
recht beim Friedhofsträger bean-
tragen.

(3) Auf dem Friedhof werden Nut-
zungsrechte vergeben an:

a) Reihengrabstätten für Leichen- 
und Aschenbestattung mit  allge-
meinen Gestaltungsvorschriften,

b) Reihengrabstätten für Leichen- 
und Aschenbestattung mit zu-
sätzlichen Gestaltungsvorschrif-
ten,

c) Wahlgrabstätten für Leichen- 
und Aschenbestattung mit  allge-
meinen Gestaltungsvorschriften,

d) Wahlgrabstätten für Leichen- 
und Aschenbestattung mit zu-
sätzlichen Gestaltungsvorschrif-
ten.



(4) Die Vergabe von Nutzungsrech-
ten wird abhängig gemacht  von 
der schriftlichen Anerkennung 
dieser Ordnung, bei Grabstätten 
mit  zusätzlichen Gestaltungsvor-
schriften insbesondere der dafür 
erlassenen Bestimmungen (§§ 33 
bis 37).

(5) Aus dem Nutzungsrecht ergibt  
sich die Verpflichtung zur gärt-
nerischen Anlage und Pflege der 
Grabstätte.

(6) Der Nutzungsberechtigte ist  ver-
pflichtet, dem Friedhofsträger 
Veränderungen seiner Wohnan-
schrift unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Für Schäden oder 
sonstige Nachteile, die aus der 
Unterlassung einer solchen Mit-
teilung entstehen, ist  der Fried-
hofsträger nicht ersatzpflichtig.

(7) Der Nutzungsberechtigte hat  mit 
Ablauf der Nutzungszeit  dem 
Friedhofsträger die Grabstätte in 
abgeräumtem Zustand zu über-
geben. Wird die Grabstätte nicht 
binnen drei Monaten nach Ab-
lauf der Nutzungszeit  abgeräumt 
übergeben, so werden die Arbei-
ten vom Friedhofsträger auf Kos-
ten der bisher nutzungsberechtig-
ten Person durchgeführt. Eine 
Aufbewahrungspflicht  für abge-
räumte Pflanzen und bauliche 
Anlagen besteht für den Fried-
hofsträger nicht.

(8) Über Sonder- und Ehrengrabstät-
ten entscheidet der Friedhofsträ-
ger.

§ 21
Herrichtung, Instandhaltung 

und Pflege der Grabstätte

(1) Zur gärtnerischen Anlage und 
Pflege ist  der Nutzungsberech-
tigte verpflichtet, welcher ent-
weder die Grabstätte selbst  anle-
gen und pflegen oder die Fried-
hofsverwaltung oder einen zuge-
lassenen Friedhofsgärtner damit 
beauftragen kann. Die Verpflich-
tung endet mit dem Ablauf des 
Nutzungsrechtes.

(2) Jede Grabstätte ist so zu gestal-
ten und so an die Umgebung an-
zupassen, dass der Friedhofs-
zweck erfüllt  wird und die Wür-
de des Friedhofs gewahrt bleibt. 
Die Grabstätten sind gärtnerisch 
so zu bepflanzen, dass benach-
barte Grabstätten, öffentliche 
Anlagen und Wege nicht  beein-
trächtigt  werden. Die Pflanzen 
dürfen in ausgewachsenem Zu-
stand in der Höhe 1,50 m und in 
der Breite die Grabstättengren-
zen nicht überschreiten.

(3) Die Grabstätten für Urnenbestat-
tung müssen nach jeder Bestat-
tung bzw. nach Erwerb des Nut-
zungsrechtes unverzüglich, spä-
testens jedoch innerhalb von 
sechs Monaten gärtnerisch her-
gerichtet werden.

  Die Grabstätten für Leichenbe-
stattung werden frühestens nach 
sechs Monaten nach der Bestat-
tung gärtnerisch hergerichtet.

  In den Monaten November bis 
März erfolgt  durch die Fried-
hofsverwaltung witterungsbe-

 



dingt keine gärtnerische Her-
richtung von Gräbern für Lei-
chen- und / oder Urnenbestattun-
gen.

(4) Die Herrichtung, Unterhaltung 
und Veränderung der gärtneri-
schen und baulichen Anlagen 
außerhalb der Grabstätten obliegt 
ausschließlich dem Friedhofsträ-
ger. Nutzungsberechtigte haben 
keinen Anspruch auf Beseitigung 
von Bäumen und Gehölzen, 
durch die sie sich in der Pflege 
ihrer Grabstätte beeinträchtigt 
fühlen. Bäume und Sträucher auf 
der Grabstätte dürfen nur mit 
Zustimmung des Friedhofsträ-
gers verändert  oder beseitigt 
werden.

(5) Das Verwenden von Kunststof-
fen für die Grabgestaltung und 
als Grabschmuck ist untersagt.  
Das gilt  insbesondere für Grab-
einfassungen, Grababdeckungen, 
Grabmale, Blumen und Trauer-
gebinde. 

  Die Nutzungsberechtigten sind 
verpflichtet, die anfallenden Ab-
fälle in die vom Friedhofsträger 
vorgegebenen und entsprechend 
gekennzeichneten Abfallbehälter, 
getrennt nach kompostierbarem 
und nicht kompostierbarem Ma-
terial abzulegen.

(6) Nicht gestattet sind:
a) Grabstättengestaltungen ohne 

jegliche gärtnerische Bepflan-
zung, 

b) Bekiesungen bzw. sonstige Ab-
deckungen und Einfassungen 
außerhalb der Grabstätte / des 
Grabbeetes bzw. der vom Fried-

hofsträger bereitgestellten ein-
heitlichen Abgrenzungen zu den 
Rasenflächen / Wegen,

c) Vollabdeckung der Grabstätte 
mit  den Boden verdichtenden 
Materialien, mit  Beton- und Ter-
razzoplatten, Folien u.ä. Eine 
Teilabdeckung mit Naturstein ist 
bis zu einem Drittel der Grabflä-
che möglich,

d) die Verwendung von Unkrautbe-
kämpfungsmitteln, chemischen 
Schädlingsbekämpfungsmitteln 
sowie Kochsalz bei der Grab-
pflege,

e) die Verwendung von Kunststof-
fen (z. B. Folien als Unterlage 
für Kies etc.),

f) das Aufbewahren von Geräten 
und Gefäßen auf und außerhalb 
der Grabstätte sowie

g) das Aufstellen von Rankgerüs-
ten, Pergolen, Gittern und ähnli-
chen Einrichtungen sowie Sitz-
gelegenheiten. Ausgenommen 
sind auf mehrstelligen Wahlgrä-
bern für Erdbestattungen Sitzge-
legenheiten aus Naturstein oder 
Holz, die max. 70 cm lang, 40 
cm hoch und 30 cm breit  sein 
dürfen.

(7) Die Ablage von Blumengeste-
cken, Schalen und sonstigem 
Grabschmuck hat auf der Grab-
fläche selbst, jedoch wegen der 
Rasenmahd nicht  auf der Ab-
grenzung zu den Rasenflächen 
zu erfolgen.

(8) Für Grabeinfassungen auf dem 
Friedhof Meerane  gelten fol-
gende Maße (incl. Grabmal):

a) Grabstätten für Urnenbestattung: 



120 cm x 75 cm,
b) Grabstätten für Sargbestattung 

(Einzelstelle):
  200 cm x 80 cm,
c) Grabstätten für Sargbestattung 

(Doppelstelle):
  200 cm x 200 cm.
Maße auf alten Grabfeldern werden 

hiervon nicht berührt.

Für Grabeinfassungen auf dem 
Friedhof Seiferitz gelten fol-
gende Maße (incl. Grabmal):

a) Grabstätten für Urnenbestattung:
  100 cm x 60 cm,
b) Grabstätten für Sargbestattung 

(Einzelstelle):
  170 cm x 70 cm,
c) Grabstätten für Sargbestattung 

(Doppelstelle):
  170 cm x 200 cm

§ 21 a
Vernachlässigung der Grabstätte

(1) Wird eine Grabstätte nicht  ord-
nungsgemäß hergerichtet oder 
gepflegt, hat der Nutzungsbe-
rechtigte nach schriftlicher Auf-
forderung des Friedhofsträgers 
die Grabstätte innerhalb einer 
festgesetzten angemessenen Frist 
in Ordnung zu bringen. Ist  der 
Nutzungsberechtigte nicht  be-
kannt oder nicht  ohne weiteres 
zu ermitteln, genügen eine öf-
fentliche Bekanntmachung und 
ein sechswöchiger Hinweis an 
der Grabstätte auf die Verpflich-
tung zur Herrichtung, Instandhal-
tung und Pflege. 

(2) Kommt  der Nutzungsberechtigte 
nicht fristgemäß der Aufforde-
rung bzw. dem Hinweis nach, 
kann der Friedhofsträger die 
Grabstätte auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten in Ordnung 
bringen lassen.

(3) Der Friedhofsträger ist befugt, 
auf Kosten des Nutzungsberech-
tigten stark wuchernde oder 
absterbende Hecken, Bäume und 
Sträucher zu beschneiden oder 
zu beseitigen, falls dies zur Er-
füllung des Friedhofszweckes 
erforderlich ist. Abs. 1 gilt ent-
sprechend. Verwelkte Blumen, 
Kränze usw. sind von den Grab-
stätten zu entfernen und an den 
dafür vorgesehenen Plätzen ab-
zulegen.

(4) Bei ordnungswidrigem Grab-
schmuck gilt Abs. 1 Satz 1 ent-
sprechend. Wird die Aufforde-
rung nicht befolgt  oder ist  die 
verantwortliche Person nicht  oh-
ne besonderen Aufwand zu er-
mitteln, kann der Friedhofsträger 
den Grabschmuck entfernen. Er 
ist nicht  verpflichtet, Grab-
schmuck länger als sechs Wo-
chen aufzubewahren.

§ 22
Grabpflegevereinbarungen

Der Friedhofsträger kann gegen Ent-
gelt Grabpflege- und Unterhal-
tungsverpflichtungen auf der 
Grundlage eines Grabpflegever-
trages übernehmen. 

 



§ 23
Grabmale

(1) Grabmale müssen sich in die Art 
des Friedhofs bzw. die Art des 
jeweiligen Gräberfeldes einord-
nen. Gestaltung und Inschrift 
dürfen nichts enthalten, was das 
christliche Empfinden verletzt 
und der Würde des Ortes abträg-
lich ist.

(2) Grabmale sollen aus Naturstein, 
Holz, geschmiedetem oder ge-
gossenem Metall sein. Es sind 
stehende oder liegende Grabmale 
zulässig, jedoch nur ein stehen-
des Grabmal je Grab. 

  Ein zusätzliches liegendes 
Grabmal soll dem stehenden in 
Material, Farbe, Bearbeitung und 
Schrift entsprechen.

(3) Das Verhältnis von Höhe zu 
Breite des Grabmales soll gleich 
oder größer als 2:1 sein.

(4) Aus Gründen der Standsicherheit  
von Grabmalen muss die erfor-
derliche Mindeststeinstärke bei 
Grabmalen bis 0,80 m Höhe 12 
cm, über 0,80 m bis 1,20 m Höhe 
14 cm und über 1,20 m bis 1,60 
m Höhe 16 cm betragen. Bei 
Grabmalen über 1,60 m Höhe ist 
die Standfestigkeit  statisch nach-
zuweisen.

(5) Auf Grabstätten, die an der 
Friedhofsmauer liegen, beträgt 
der Mindestabstand zwischen 
Friedhofsmauer und Grabmal 40 
cm.

  Bei Grabmalen über 1,60 m Hö-
he gibt der Friedhofsträger den 
erforderlichen Mindestabstand 

gesondert vor.
(6) Die Verwendung chemischer 

Reinigungsmittel für Grabmale 
und bauliche Anlagen ist nicht 
gestattet.

§ 24
Errichtung und Veränderung 

von Grabmalen
und baulichen Anlagen

(1)  Die Errichtung und jede Verän-
derung von Grabmalen bedarf 
vor Auftragserteilung der schrift-
lichen Genehmigung durch den 
Friedhofsträger. Auch provisori-
sche Grabmale sind genehmi-
gungspflichtig. Der Antragsteller 
hat sein Nutzungsrecht  nachzu-
weisen.

(2) Den Anträgen sind zweifach bei-
zufügen:

a) der Grabmalentwurf mit  Grund-
riss und Seitenansicht im Maß-
stab 1:10 mit  genauen Angaben 
über Art  und Bearbeitung des 
Materials, über Abmessungen 
und Form des Steins sowie über 
Inhalt, Anordnung und Art der 
Schrift  und des Symbols sowie 
der Fundamentierung und Ver-
dübelung. 

  Falls es der Friedhofsträger für 
erforderlich hält, kann er die sta-
tische Berechnung der Standfes-
tigkeit verlangen. Er kann ferner 
verlangen, dass ihm Proben des 
Materials und der vorgesehenen 
Bearbeitung vorgelegt werden;

b) soweit  es zum Verständnis erfor-
derlich ist, Zeichnungen der 



Schrift, der Ornamente und der 
Symbole im Maßstab 1:1 mit  den 
unter 2 a) genannten Angaben.

  In besonderen Fällen kann die 
Vorlage eines Modells im Maß-
stab 1:10 oder das Aufstellen 
einer Attrappe in natürlicher 
Größe auf der Grabstätte ver-
langt werden.

(3) Entspricht die Ausführung des 
Grabmales nicht dem genehmig-
ten Antrag, wird dem Nutzungs-
berechtigten eine angemessene 
Frist zur Abänderung oder Besei-
tigung des Grabmales gesetzt. 
Nach Ablauf der Frist wird das 
Grabmal auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten von der Grab-
stätte entfernt, gelagert und zur 
Abholung bereitgestellt.

(4) Die Bildhauer und Steinmetzen 
haben die Grabmale und bauli-
chen Anlagen nach den jeweils 
geltenden Richtlinien für das 
Fundamentieren und Versetzen 
von Grabdenkmälern des Bun-
desinnungsverbandes des Deut-
schen Steinmetz-, Stein- und 
Holzbildhauerhandwerks zu fun-
damentieren und zu versetzen.

(5) Die Errichtung und jede Verän-
derung aller sonstigen baulichen 
Anlagen oder Ausstattungsele-
mente einschließlich Grabeinfas-
sungen bedürfen ebenfalls vor 
Auftragserteilung bzw. Ausfüh-
rung der schriftlichen Genehmi-
gung durch den Friedhofsträger. 
Die Absätze 1 bis 4 gelten ent-
sprechend.

(6) Die Genehmigung erlischt, wenn 
das Grabmal oder die sonstige 

bauliche Anlage nicht  binnen 
eines Jahres nach der Genehmi-
gung errichtet worden ist.

(7) Grabplatten, Grabmale und sons-
tige bauliche Anlagen in unmit-
telbarer baulicher Verbindung 
mit  der Friedhofsmauer sind un-
zulässig.

(8) Provisorische Grabmale dürfen 
nur als naturlasierte Holzstelen 
oder -kreuze und nur für einen 
Zeitraum von zwei Jahren nach 
der Bestattung aufgestellt wer-
den.

(9) Bei Grabmalen und sonstigen 
baulichen Anlagen, die ohne Ge-
nehmigung errichtet  oder verän-
dert worden sind, ist der Fried-
hofsträger berechtigt, diese nach 
Ablauf von sechs Wochen nach 
Benachrichtigung des Nutzungs-
berechtigten auf dessen Kosten 
entfernen zu lassen.

(10) Bei Anlieferung von Grabmalen 
oder sonstigen baulichen Anla-
gen ist dem Friedhofsträger der 
Genehmigungsbescheid vorzule-
gen. Der Zeitpunkt  der Aufstel-
lung ist  mit  dem Friedhofsträger 
abzustimmen.

§ 25
Instandhaltung der Grabmale 

und baulicher Anlagen

(1)  Die Grabmale und sonstige bau-
liche Anlagen sind dauernd in 
ordnungsgemäßem und ver-
kehrssicherem Zustand zu halten. 
Verantwortlich dafür ist der je-
weilige Nutzungsberechtigte.

 



(2) Erscheint  die Standsicherheit von 
Grabmalen, sonstigen baulichen 
Anlagen oder Teilen davon ge-
fährdet, ist  der Nutzungsberech-
tigte verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe durch zugelassene Bild-
hauer oder Steinmetzen zu schaf-
fen. Bei Gefahr im Verzug kann 
die Friedhofsverwaltung auf Kos-
ten des Nutzungsberechtigten 
notwendige Sicherungsmaßnah-
men (z. B. Absperrungen, Umle-
gung von Grabmalen) treffen. 
Wird der ordnungsgemäße Zu-
stand trotz schriftlicher Aufforde-
rung der Friedhofsverwaltung 
nicht innerhalb einer festgesetzten 
angemessenen Frist  hergestellt, ist 
die Friedhofsverwaltung berech-
tigt, dies an Stelle der Nutzungs-
berechtigten zu veranlassen oder 
das Grabmal oder Teile davon zu 
entfernen, zu lagern und zur Ab-
holung bereitzustellen. Die Kos-
ten hat der Nutzungsberechtigte 
zu tragen. Ist der Nutzungsbe-
rechtigte nicht bekannt  oder nicht 
ohne besonderen Aufwand zu 
ermitteln, genügen als Aufforde-
rung eine öffentliche Bekanntma-
chung und ein Hinweisschild auf 
der Grabstätte, das für die Dauer 
von sechs Wochen aufgestellt 
wird. Der Nutzungsberechtigte 
haftet für jeden Schaden, der von 
einem nicht  verkehrssicheren 
Grabmal ausgehen kann.

(3) Der Friedhofsträger prüft nach 
Beendigung der Frostperiode im 
Frühjahr Grabmale, Grabmalteile 
und sonstige bauliche Anlagen 
auf Verkehrssicherheit.

§ 26
Schutz wertvoller Grabmale 

und Grabstätten

(1)  Künstlerisch oder geschichtlich 
wertvolle Grabmale, bauliche 
Anlagen und Grabstätten sowie 
Grabstätten, die als besondere 
Eigenart des Friedhofes aus frü-
heren Zeiten zu gelten haben, 
unterstehen dem Schutz des 
Friedhofsträgers. Sie erhalten 
Bestandsgarantie, werden in eine 
vom Friedhofsträger geführte 
Denkmalliste aufgenommen und 
dürfen nur mit Genehmigung des 
Regionalkirchenamtes neu ver-
geben, verändert  oder an eine 
andere Stelle verlegt  bzw. an 
einem anderen Ort aufgestellt 
werden. Bei denkmalgeschützten 
Grabstätten bedarf dies außer-
dem der denkmalschutzrechtli-
chen Genehmigung.

(2) Für die Erhaltung von Grabma-
len und Grabstätten nach Abs. 1 
können Patenschaftsverträge ab-
geschlossen werden, in denen 
sich der Pate zur Instandsetzung 
und laufenden Unterhaltung von 
Grabmal und Grabstätte nach 
Maßgabe der Bestimmungen in 
Abs. 1 verpflichtet. 

§ 27
Entfernen von Grabmalen

(1)  Nach Ablauf des Nutzungsrech-
tes sind die Grabmale, Funda-
mente, Einfassungen und sonsti-
gen baulichen Anlagen durch den 



Nutzungsberechtigten zu entfer-
nen. Sind die Grabmale, Funda-
mente, Einfassungen und sonsti-
gen baulichen Anlagen nicht  in-
nerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf des Nutzungsrechtes ent-
fernt, ist der Friedhofsträger be-
rechtigt, sie zu entfernen und 
darüber zu verfügen. Die dem 
Friedhofsträger entstehenden 
Kosten trägt der Nutzungsbe-
rechtigte.

(2) Vor Ablauf des Nutzungsrechtes 
dürfen Grabmale, Einfassungen 
und sonstige bauliche Anlagen 
nur mit  vorheriger schriftlicher 
Zustimmung des Friedhofsträ-
gers entfernt werden.

(3) Bei kulturhistorisch wertvollen 
Grabmalen gilt § 26.

 



B. 
Reihengrabstätten

§ 28
Rechtsverhältnisse an 

Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstät-
ten für Leichen- oder Aschenbe-
stattungen, die im Todesfall der 
Reihe nach einzeln für die Dauer 
der Ruhezeit vergeben werden.

(2) Reihengrabstätten werden einge-
richtet für: 

a) Leichenbestattung für Verstorbe-
ne bis zwei Jahre: 

  Größe der Grabstätte: 
  1,50 x 0,90 (LxB in m)
  Größe des Grabhügels: 
  1,20 x 0,60 x 0,15 (LxBxH in m)
b) Leichenbestattung für Verstorbe-

ne über zwei Jahre:
  Größe der Grabstätte: 
  2,50 x 1,25 (LxB in m)
  Größe des Grabhügels: 
  1,80 x 0,75 x 0,15 (LxBxH in m)
 c) Aschenbestattung:
  Größe der Grabstätte: 
  1,20 x 0,85 (LxB in m).
  Maße auf alten Grabfeldern 

werden hiervon nicht berührt.
(3) In einer Reihengrabstätte darf 

nur ein Leichnam oder eine A-
sche bestattet werden.

(4) Über die Vergabe des Nutzungs-

rechtes an einer Reihengrabstätte 
wird eine schriftliche Bescheini-
gung erteilt. In ihr ist  die genaue 
Lage der Reihengrabstätte anzu-
geben.

(5) Für den Übergang von Rechten 
gilt § 30 entsprechend.

(6) Das Nutzungsrecht  an einer Rei-
hengrabstätte erlischt  mit Ablauf 
der in dieser Ordnung festgesetz-
ten Ruhezeit. Es kann nicht  ver-
längert werden.

(7) Das Abräumen von Reihengrä-
bern oder Reihengrabfeldern 
nach Ablauf der Ruhezeit wird 
sechs Monate vorher öffentlich 
und durch Hin-weis auf dem be-
treffenden Reihengrab oder 
Grabfeld bzw. durch schriftliche 
Benachrichtigung des Nutzungs-
berechtigten bekannt gemacht. 

  § 27 Abs. 1 bleibt unberührt.

§ 28 a
Gemeinschaftsgräber für 

Sarg- und Urnenbestattungen 
und ihre Rechtsverhältnisse

(1) Bei den Gemeinschaftsgräbern 
handelt es sich um einheitlich 
gestaltete Reihengrabstätten für 
Urnen- oder Sargbestattung mit 
Unterhaltung auf Dauer der Ru-
hezeit.

(2) Die Gräber werden durch den 
Friedhofsträger mit  einer stand-
ortgemäßen, ausdauernden und 
bodendeckenden Bepflanzung 
sowie einem schlichten Grabmal 
auf jeder einzelnen Grabstätte 
einheitlich angelegt und auf 



Dauer der Ruhezeit unterhalten. 
(3) Da die Anlage und Unterhaltung 

dieser Reihengräber ausschließ-
lich dem Friedhofsträger obliegt, 
ist die individuelle Anbringung 
von Grabschmuck nur auf den 
dafür vom Friedhofsträger vor-
gesehenen Stellen gestattet.

(4) Die Ausübung eines weiterge-
henden Nutzungsrechtes an der 
Grabstätte ist wegen des beson-
deren  Charakters von Gemein-
schaftsgräbern ausgeschlossen. 

(5) Da in einer Reihengrabstätte nur 
eine Bestattung erfolgt  (vgl. § 28 
Abs. 3 Friedhofsordnung), ist  
eine weitere Beisetzung (z. B. 
des Ehepartners) ausgeschlossen. 

(6) Im Übrigen gelten für Vergabe, 
Abmessung, Nutzungsrecht  und 
Ruhezeit die Bestimmungen für 
Reihengräber gemäß §§ 28 und 
14 der Friedhofsordnung.

(7) Die Bestattungskosten sind in 
jedem Fall rechtzeitig vor der 
Bestattung zu entrichten. Im Fal-
le einer etwaigen Umbettung 
werden Gebühren nicht erstattet. 

§ 28 b
Gemeinschaftsgrabanlage

(1) Bei der Gemeinschaftsgrabanla-
ge handelt  es sich um eine Ur-
nengemeinschaftsanlage für neun 
Urnenbeisetzungen.  

(2)  Die Urnengemeinschaftsgraban-
lage wird durch den Friedhofs-
träger mit  einer standortgemä-
ßen, ausdauernden und bodende-
ckenden Bepflanzung und mit 

Namensträgern ausgestattet  und 
auf Dauer der Ruhezeit unterhal-
ten.

(3) Da die Anlage und Unterhaltung 
ausschließlich dem Friedhofsträ-
ger obliegt, ist die individuelle 
Anbringung von Grabschmuck 
nur auf den dafür vom Friedhofs-
träger vorgesehenen Stellen ge-
stattet.

(4) Die Beisetzungen der Urnen er-
folgen der Reihe nach nebenei-
nander, eine spätere zusätzliche 
Beisetzung (z. B. des Ehepart-
ners) ist nicht möglich. 

(5)  Im Bezug auf Vergabe, Nut-
zungsrecht  und Ruhezeit  gelten 
die Bestimmungen für Reihen-
gräber gemäß §§ 28 und 14 der 
Friedhofsordnung. 

(6) Die Ausübung eines weiterge-
henden Nutzungsrechtes an der 
Grabstätte ist wegen des beson-
deren Charakters von Gemein-
schaftsgräbern ausgeschlossen.

(7) Die Beisetzung kann erst nach 
Entrichten der vollen Gebühr 
erfolgen.

(8) Die Bestattungskosten sind in 
jedem Fall rechtzeitig vor der 
Bestattung zu entrichten. Im Fal-
le einer etwaigen Umbettung 
werden Gebühren nicht erstattet. 

 



C. 
Wahlgrabstätten

§ 29
Rechtsverhältnisse 
an Wahlgrabstätten

(1)  Wahlgrabstätten sind Grabstätten 
für Leichen- oder Aschenbestattun-
gen, an denen auf Antrag im Todes-
fall ein Nutzungsrecht für die Dau-
er von 20 Jahren, beginnend mit 
dem Tag der Zuweisung, vergeben 
wird und deren Lage gleichzeitig 
im Einvernehmen mit  dem Erwer-
ber bestimmt werden kann. In be-
gründeten Fällen kann auch zu 
Lebzeiten ein Nutzungsrecht  ver-
geben wer-den.

(2) Größe der Wahlgrabstätte/Leichen-
bestattung (alter Friedhofsteil): 

  2,50 x 1,25 (LxB in m)
    Größe des Grabhügels:        

1,80 x 0,75 x 0,15 (LxBxH in m)
  
  Größe der Wahlgrabstätte/Lei-

chenbestattung (neuer Friedhofs-
teil):

 3,00 x 1,50 (LxB in m)

Größe der Wahlgrabstätte/A-  
 schebestattung:
 1,20 x 0,85 (LxB in m)
Maße auf alten Grabfeldern werden 

hiervon nicht berührt.

(3) Wahlgrabstätten werden als ein- 
und mehrstellige Wahlgrabstätte 
vergeben. In einer einstelligen 
Wahlgrabstätte für Leichenbe-
stattung darf nur eine Leiche be-
stattet werden. In einer mit  einer 
Leiche belegten Wahlgrabstätte 
kann zusätzlich eine Asche be-
stattet werden. In einer einstelli-
gen Wahlgrabstätte für Aschen-
bestattungen können bis zu zwei 
Aschen bestattet werden.

(4) In einer Wahlgrabstätte werden 
der Nutzungsberechtigte und 
seine Angehörigen bestattet. Als 
Angehörige im Sinne dieser 
Bestimmungen gelten: Ehepaare, 
Verwandte auf- und absteigender 
Linie sowie Geschwister, Ge-
schwisterkinder und Ehegatten 
der Vorgenannten. Auf Wunsch 
des Nutzungsberechtigten kön-
nen darüber hinaus mit Geneh-
migung des Friedhofsträgers 
auch andere Verstorbene bestattet 
werden. Grundsätzlich entschei-
det der Nutzungsberechtigte, wer 
von den beisetzungsberechtigten 
Personen bestattet wird.

(5) Über die Vergabe des Nutzungs-
rechtes an einer Wahlgrabstätte 
wird eine schriftliche Bescheini-
gung erteilt. In ihr werden die 
genaue Lage der Wahlgrabstätte 
und die Dauer der Nutzungszeit 
angegeben. Dabei wird darauf 
hingewiesen, dass der Inhalt  des 
Nutzungsrechtes sich nach den 
Bestimmungen der Friedhofs-
ordnung richtet.

(6)  Bei Ablauf der Nutzungszeit 
kann das Nutzungsrecht auf An-



trag und nur für die gesamte 
Grabstätte verlängert werden. 
Wird das Nutzungsrecht nicht 
verlängert, erlischt es nach Ab-
lauf der Nutzungszeit. Über den 
Ablauf der Nutzungszeit  infor-
miert der Friedhofsträger den 
Nutzungsberechtigten sechs Mo-
nate vorher durch schriftliche 
Benachrichtigung oder, wenn 
keine Anschrift bekannt ist, 
durch öffentliche Bekanntma-
chung und Hinweis auf der be-
treffenden Grabstätte.

(7)  Überschreitet bei einer Belegung 
oder Wiederbelegung von Wahl-
grabstätten die neu begründete 
Ruhezeit die laufende Nutzungs-
zeit, so ist  das Nutzungsrecht 
mindestens für die zur Wahrung 
der Ruhezeit  notwendigen Jahre 
für die gesamte Wahlgrabstätte 
zu verlängern.

(8) Es besteht  kein Anspruch auf 
Verleihung oder Wiedererwerb 
von Nutzungsrechten an einer 
der Lage nach bestimmten Grab-
stätte und auf Unveränderlichkeit 
der Umgebung, wenn dies aus 
Gründen der Friedhofsgestaltung 
im Rahmen des Friedhofszwe-
ckes nicht möglich ist.

(9)  Das Nutzungsrecht an Grabstät-
ten kann im Umkreis von 2,50 m 
vom Stammfuß vorhandener 
Bäume durch den Friedhofsträ-
ger für Leichenbestattungen auf-
gehoben werden, um die Stand-
sicherheit  von Bäumen zu ge-
währleisten.

(10) Ein Nutzungsrecht kann auch an 
unter Denkmalschutz stehenden 

Grabstätten erworben werden. 
Auflagen, die zur Erhaltung der 
Grabstätte durch die zuständige 
Denkmalbehörde festgelegt  wer-
den, binden den Nutzungsbe-
rechtigten und seine Nachfolger 
im Nutzungsrecht.

(11) Das Nutzungsrecht an unbeleg-
ten Grabstätten kann jederzeit, 
an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhe-
frist, zurückgegeben werden. Ei-
ne Rückgabe ist  nur für die ge-
samte Grabstätte möglich.

§ 29 a
Pflegevereinfachte Wahlgräber 

für Urnenbestattungen

(1) Die pflegevereinfachten Wahl-
gräber für Urnenbestattungen 
werden durch den Friedhofsträ-
ger mit  einer standortgemäßen, 
ausdauernden und bodendecken-
den Bepflanzung angelegt  und 
auf Dauer der Ruhezeit unterhal-
ten.  

(2) Da die Anlage und Unterhaltung 
dieser Wahlgräber ausschließlich 
dem Friedhofsträger obliegt, ist 
die individuelle Anbringung von 
Grabschmuck nur auf den dafür 
vorgesehenen Stellen gestattet.

(3) Die Ausübung eines weiterge-
henden Nutzungsrechtes an der 
Grabstätte ist wegen des beson-
deren Charakters dieser Gräber 
ausgeschlossen.  

(4) In einer pflegevereinfachten 
Wahlgrabstätte können zwei Ur-
nen bestattet werden. 

 



(5) Im Übrigen gelten für Vergabe, 
Abmessung, Nutzungsrecht  und 
Ruhezeit die Bestimmungen für 
Wahlgräber gemäß §§ 29 und 14 
der Friedhofsordnung. 

  Eine Verlängerung des Nut-
zungsrechtes über die Ruhezeit 
der zweiten Bestattung hinaus ist 
nicht möglich. 

(6) Die einzelne Grabstätte erhält 
durch die Friedhofsverwaltung 
eine einheitliche Abgrenzung  zu 
den Rasenwegen, auf der wegen 
der Rasenmahd kein Blumen-
schmuck abgelegt werden darf.

(7) Die Grabstätten werden nament-
lich gekennzeichnet.

(8) Die Bestattungskosten sind in je-
dem Fall rechtzeitig vor der Be-
stattung zu entrichten. Im Falle 
einer etwaigen Umbettung wer-
den Gebühren nicht erstattet. 

§ 30
Übergang von Rechten 

an Wahlgrabstätten

1) Der Nutzungsberechtigte kann 
sein Nutzungsrecht  nur einem 
Berechtigten nach § 29 Abs. 4 
übertragen. Zur Rechtswirksam-
keit der Übertragung sind schrift-
liche Erklärungen des bisherigen 
und des neuen Nutzungsberech-
tigten sowie die schriftliche Ge-
nehmigung des Friedhofsträgers 
erforderlich.

(2) Schon bei der Verleihung des 
Nutzungsrechtes soll der Erwer-
ber für den Fall seines Ablebens 
seinen Nachfolger im Nutzungs-

recht bestimmen und ihm das 
Nutzungsrecht durch einen 
schriftlichen Vertrag übertragen, 
der erst im Zeitpunkt  des Todes 
des Übertragenden wirksam 
wird.

(3)  Wurde bis zum Ableben des 
Nutzungsberechtigten keine der-
artige Regelung getroffen, geht 
das Nutzungsrecht  in nachste-
hender Reihenfolge auf die An-
gehörigen des verstorbenen Nut-
zungsberechtigten über:

a)  auf den überlebenden Ehegatten 
und zwar auch dann, wenn Kin-
der aus einer früheren Ehe vor-
handen sind,

b) auf die ehelichen, nichtehelichen 
und Adoptivkinder,

c) auf die Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge 

der Berechtigung ihrer Väter o-
der Mütter,

e) auf die Eltern,
f) auf die leiblichen Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die nicht  unter a) bis g) fal-

lenden Erben.
  Innerhalb der einzelnen Gruppen 

b) bis d) und f) bis h) wird je-
weils der Älteste Nutzungsbe-
rechtigter.

(4) Der Übergang des Nutzungs-
rechtes gemäß Absatz 3 ist  dem 
neuen Nutzungsberechtigten 
durch schriftlichen Bescheid be-
kannt zu geben.

(5) Sind keine Angehörigen der 
Gruppen a) bis h) vorhanden o-
der zu ermitteln, so kann das 
Nutzungsrecht mit  Genehmigung 
des Friedhofsträgers auch von 



einer anderen Person übernom-
men werden. Eine Einigung der 
Erben zur Übertragung des Nut-
zungsrechtes auf eine andere als 
im § 29 Abs. 4 genannte Person 
ist mit  Genehmigung des Fried-
hofsträgers möglich.

(6) In den in Absatz 5 genannten 
Fällen hat der Rechtsnachfolger 
dem Friedhofsträger den beab-
sichtigten Übergang des Nut-
zungsrechtes unverzüglich anzu-
zeigen. Die Übertragung des 
Nutzungsrechtes ist  dem neuen 
Nutzungsberechtigten schriftlich 
zu bescheinigen. Solange das 
nicht  geschehen ist, können 
Bestattungen nicht verlangt wer-
den.

§ 31
Alte Rechte

(1)  Für Grabstätten, über die der 
Friedhofsträger bei In-Kraft- 
Treten dieser Ordnung bereits 
verfügt  hat, richtet sich die Ge-
staltung nach den bei der Verga-
be gültig gewesenen Vorschrif-
ten.

(2) Vor dem In-Kraft-Treten dieser 
Ordnung entstandene Nutzungs-
rechte von unbegrenzter oder 
unbestimmter Dauer sowie zeit-
lich begrenzte Nutzungsrechte, 
deren Dauer die in § 29 Abs. 1 
der Friedhofsordnung angegebe-
ne Nutzungszeit  übersteigt, wer-
den auf eine Nutzungszeit nach § 
29 Abs. 1 dieser Ordnung, je-
doch nicht unter 30 Jahren nach 

Erwerb, begrenzt. Sie enden je-
doch nicht vor Ablauf der Ruhe-
zeit  für den zuletzt Bestatteten 
und nicht vor Ablauf eines Jahres 
nach In-Kraft-Treten dieser Ord-
nung.

 



D. 
Grabmal- und 

Grabstättengestaltung
– Zusätzliche Vorschriften –

§ 32
Wahlmöglichkeiten

(1) Der Nutzungsberechtigte hat  die 
Möglichkeit, zwischen einer 
Grabstätte in einem Gräberfeld 
mit  allgemeinen oder in einem 
Gräberfeld mit zusätzlichen Ge-
staltungsvorschriften zu wählen.

  Der Friedhofsträger weist  spä-
testens bei Erwerb des Nutzungs-
rechtes auf die Wahlmöglichkeit 
hin und gibt dem künftigen Nut-
zungsberechtigten die entspre-
chenden Gestaltungsvorschriften 
in Form einer Informationsbro-
schüre für das jeweilige Gräber-
feld in die Hände. Vor Erwerb 
des Nutzungsrechtes an der 
Grabstätte hat  der Nutzungsbe-
rechtigte die erfolgte Belehrung 
über die Wahlmöglichkeiten und 
die von ihm getroffene Entschei-
dung schriftlich zu bestätigen. 
Wird von der Wahlmöglichkeit 
kein Gebrauch gemacht, erfolgt 
die Bestattung in einem Gräber-
feld mit allgemeinen Gestal-
tungsvorschriften (vgl. insbeson-
dere §§ 21 und 23).

(2)  Die Grabfelder Hh und NT  VI 
unterliegen den allgemeinen Ge-
staltungsvorschriften.

(3) Für alle anderen Grabfelder gel-
ten die nachfolgend aufgeführten 
zusätzlichen Gestaltungsvor-
schriften.

(4) Zusätzliche Gestaltungsvor-
schriften regen dazu an, gestalte-
te Grabmale mit individueller, 
auf den Verstorbenen bezogener 
Aussage zu schaffen. Sie helfen, 
eine sowohl sinnbezogene als 
auch kostengünstige und relativ 
pflegearme Grabbepflanzung 
unter Verwendung heimischer, 
friedhofstypischer Pflanzenarten 
zu erreichen.

§ 33
Grabmalgrößenfestlegung

(1) Die folgenden Kernmaße sind 
verbindlich und gelten mit  Aus-
nahme der Mindeststärke auch 
für Holz und Metall.

Kernmaßtabelle 
(in cm)

max. 
Breite

max.
Höhe

1. Steingrabmal für 
Reihengrab oder ein-
stelliges Wahlgrab 
für Aschebestattung 
(stehend)

35 100

2. Steingrabmal für 
mehrstellige Wahl-
gräber für Aschebe-
stattung (stehend)

40 100



Kernmaßtabelle 
(in cm)

max. 
Breite

max.
Höhe

3. Steingrabmal für 
Reihengrab und ein-
stelliges Wahlgrab 
für Leichenbestat-
tung (stehend)

45 130

4. Steingrabmal für 
zwei- und mehrstel-
lige Wahlgräber für 
Leichenbestattung 
(stehend)

55 150

 Die Mindeststärke gilt entsprechend § 
23 Abs. 4 der Friedhofsordnung.

(2) Das Verhältnis von Höhe zu Breite 
des Grabmales muss gleich oder 
größer 2:1 sein. 

  Bei liegenden Grabmalen darf 
nicht mehr als ein Drittel der 
Grabstätte durch das Grabmal ab-
gedeckt  sein, die Mindeststeinstär-
ke muss ebenfalls 12 cm betragen. 
Die Stärke von Holz muss min-
destens 6 cm betragen.

(3) Für jede Grabstätte ist nur ein 
Grabmal zulässig.

(4) Maße auf alten Grabfeldern blei-
ben hiervon unberührt.

§ 34
Material, Form und Bearbeitung

1) Für Grabmale dürfen nur Natur-
steine, Holz sowie geschmiedetes 
oder gegossenes Metall verwendet 
werden.

(2) Zufallsgeformte asymmetrische 
Steine oder asymmetrische For-
men ohne besondere Aussage, 
Breitsteine sowie Findlinge, 
findlingsähnliche, unbearbeitete 
bruchrauhe sowie weiße und 
schwarze Grabmale sind nicht 
zugelassen.

(3) Grabmale müssen aus einem 
Stück hergestellt  sein (Ausnah-
me Doppelstele) und sind ohne 
sichtbaren Sockel aufzustellen.

(4) Oberflächenbearbeitungen, die 
eine Spiegelung erzeugen, sind 
unzulässig. Politur ist nur als 
gestalterisches Element für 
Schriften, Symbole und Orna-
mente, die ihrerseits nur eine der 
Größe des Grabmales angemes-
sene Fläche einnehmen dürfen, 
gestattet.

(5) Bei Grabmalen aus Holz muss 
die Oberfläche spürbar hand-
werklich bearbeitet sein. Zur Im-
prägnierung sind umweltverträg-
liche Holzschutzmittel zu ver-
wenden, keine Lacke.

(6) Nicht zugelassen sind alle vor-
stehend nicht  aufgeführten Mate-
rialien, Zutaten, Gestaltungs- 
und Bearbeitungsarten, insbe-
sondere Beton, Glas, Kunststoff, 
Lichtbilder, Bildgravouren, Gips, 
Porzellan, Blech, Draht, Alumi-
nium etc.

(7) Material, Form, und Bearbeitung 
für Grabmale auf alten Grabfel-
dern bleiben hiervon unberührt.

 



§ 35
Schrift, Inschrift und Symbol

(1) Werden Schriften vertieft einge-
arbeitet, müssen sie mindestens 
60-Grad keilförmig oder bei ge-
strahlter Schrift wenigstens 4 
mm tief gearbeitet sein.

  Plastisch erhabene Schriften 
sind ohne Kasten zu arbeiten.

  Es ist  auch die Verbindung un-
terschiedlicher Materialien mög-
lich, z.B. Bleiintarsia, Bronze-
auslegung, gegossene Metall-
schriften sowie Steinintarsien.

(2) Farbige Tönungen sind zulässig 
als nicht  glänzende Lasuren im 
Farbton der Tonskala des Stei-
nes.

§ 36
Stellung des Grabmals 

auf der Grabstätte

(1) Grabmale auf Grabfeldern mit 
Hügelgräbern haben einen Ab-
stand von 15 cm zur Grabhügel-
kante. 

  Bei Gräbern ohne Grabhügel 
legt der Friedhofsträger in Ab-
hängigkeit von den örtlichen Ge-
gebenheiten die Stellung der 
Grabmale fest.

§ 37
Grabstättengestaltung

(1) Als Grundbepflanzung der Grab-
stätten mit  Grabhügel eignen 
sich bodendeckende Stauden 

(insbesondere Efeu), die min-
destens den Hügel als Rahmen 
begrenzen sollen.

(2) Die Ablage von Schnittblumen 
erfolgt in bodenbündig eingelas-
senen Steckvasen. Der Blumen-
schmuck ist  auf dem Grab und 
wegen der Rasenmahd nicht  auf 
der Abgrenzung abzulegen.

(3) Die Abschlusskanten der Grab-
stätten gegen den Weg werden – 
soweit  funktionell erforderlich – 
vom Friedhofsträger aus einheit-
lichem Material und Farbton bo-
denbündig gesetzt. Das gilt  auch 
für die seitliche Abgrenzung zu 
den Nachbargrabstätten.

(4) Nicht  gestattet sind auf der 
Grabstätte:

a) die Vollabdeckung der Grabstätte 
mit  Platten, Kies und anderen 
den Boden verdichtenden Mate-
rialien sowie die Verwendung 
von Torf und gefärbter Erde, 

b) individuelle Einfassungen und 
Unterteilungskanten aus Holz, 
Metall, Stein, Steinersatz, Kunst-
stein, Glas, Kunststoff usw. so-
wie die Unterteilung der Grab-
stätte mit Formstücken, Platten 
oder ähnlichen Materialien.

(5) Grablaternen müssen in Ausfüh-
rung und Gestaltung zweckent-
sprechend sein und sich der Um-
gebung anpassen. Sie sollen oh-
ne feste Verankerung mit  dem 
Erdreich aufgestellt  werden und 
nicht höher als 25 cm sein.



 



IV. 
Schlussbestimmungen

§ 38
Zuwiderhandlungen

(1)  Wer den Bestimmungen in den §§ 
5, 6, 10, 11, 12, 13, 19 Abs. 2 bis 4 
sowie 21 Abs. 4 bis 8 und 21 a 
Abs. 3 zuwiderhandelt, kann durch 
einen Beauftragten des Friedhofs-
trägers zum Verlassen des Friedho-
fes veranlasst, gegebenenfalls we-
gen Hausfriedensbruches oder 
wegen Verstoßes gegen die gelten-
de Gemeindesatzung angezeigt 
werden.

(2) Bei Verstößen gegen die §§ 21 
Abs. 5, 23 Abs. 1 und 2, 33 und 34 
wird nach § 24 Abs. 3 verfahren.

(5) Bei Verstößen gegen § 21 Abs. 1, 5 
(bezüglich Grabstättengestaltung) 
und 6 sowie § 35 wird nach § 21 a 
verfahren.

§ 39
Haftung

Der Friedhofsträger haftet nicht für 
Schäden, die durch nicht ord-
nungsgemäße Benutzung des 
Friedhofes, seiner Anlagen und 
Einrichtungen, durch dritte Perso-

nen, durch Tiere oder durch höhere 
Gewalt  entstehen. Ihm obliegen 
keine besonderen Obhuts- und 
Überwachungspflichten.

§ 40
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Diese Friedhofsordnung sowie alle 
künftigen Änderungen und Nach-
träge bedürfen zu ihrer Gültigkeit 
der öffentlichen Bekanntmachung 
im vollen Wortlaut.

(2) Die öffentliche Bekanntmachung 
erfolgt  gemäß der geltenden 
kommunalen Bekanntmachungs-
satzung durch die Stadtverwaltung 
Meerane (Abdruck im Amtsblatt 
der Gemeinde Meerane).

(3) Die jeweils geltende Fassung der 
Friedhofsordnung / der Friedhofs-
gebührenordnung liegt zur Ein-
sichtnahme in der Friedhofsver-
waltung aus. 

§ 41
In-Kraft-Treten

(1) Diese Friedhofsordnung tritt  nach 
Bestätigung durch das Evange-
lisch-Lutherische Regionalkir-
chenamt Chemnitz am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in Kraft.

(2) Mit In-Kraft-Treten dieser Fried-
hofsordnung tritt  die Friedhofs-
ordnung der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirchgemeinde Meerane 
vom 7.  April 1994 außer Kraft.

Meerane, den 8. Juni 2009



Evangelisch-Lutherische Kirchge-
meinde St. Martin Meerane
– Der Kirchenvorstand –

V o r s i t z e n d e r       
        
 Mitglied

Bestätigungsvermerk des Evange-
lisch-Lutherischen Bezirkskirchen-
amtes

 


